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- Verordnung 
• über Rechnungsführung und Statistik

vom 11. Juli 1985

§ 1
Geltungsbereich

(1) Diese Verordnung regelt die Aufgaben und Verantwor
tung zur Leitung, Anwendung und ständigen Vervollkömm- 
nung von Rechnungsführung urid Statistik. Rechnungsfüh
rung und Statistik ist das einheitliche System der Erfassung, 
Verarbeitung, Speicherung, Berichterstattung und Auswertung 
der für die Leitung, Planung, wirtschaftliche Rechnungsfüh
rung und Kontrolle notwendigen zahlenmäßigen Informatio
nen der Volkswirtschaft entsprechend der beschlossenen 
Hauptaufgabe in ihrer Einheit von Wirtschafts- und Sozial
politik. ^

(2) Diese Verordnung gilt für
— Staatsorgane,
— Kombinäte,
— Betriebe, Genossenschaften und Einrichtungen (nachste

hend Betriebe genannt).
(3) Der Minister für Nationale Verteidigung, der Minister 

für Staatssicherheit und der Minister des Innern sind berech
tigt, auf der Grundlage dieser Verordnung für die Betriebe 
ihres Verantwortungsbereiches spezielle Festlegungen zu 
treffen.

(4) Die Bestimmungen dieser Verordnung für Kombinate 
gelten für wirtschaftsleitende Organe entsprechend.

(5) Nachstehend werden Minister und Leiter anderer zen
traler Staatsorgane, Vorsitzende der örtlichen Räte, General
direktoren der Kombinate und Direktoren der Betriebe als 
Leiter bezeichnet.

(6) Die Rechte und Pflichten der Leiter zentraler Staats
organe gelten auch für die zentralen Vorstände des Verban-'

des der Konsumgenossenschaften der DDR und der Vereini
gung der gegenseitigen Bauernhilfe.

(7) Die Rechte und Pflichten der Leiter der Betriebe gelten 
auch für die Vorsitzenden bzw. die Vorstände von Genossen
schaften.

(8) Die §§ 16 bis 19 und 25 gelten auch für gesellschaftliche 
Organisationen, soweit diese in das Berichtswesen einbezogen 
werden.

(9) Die §§ 11, 16 bis 19 und 25 gelten auch für private.Hand
werker und Gewerbetreibende sowie sonstige selbständig 
tätige Bürger.

(10) Die Festlegungen des § 19 gelten auch für Bevölke- 
rungsbefraguijgen.

Inhalt und Aufgaben

§ 2

(1) Das einheitliche System von Rechnungsführung'und Sta
tistik ist fester Bestandteil der Leitung und Planung der 
Volkswirtschaft der DDR. Es ist bei Wahrung der Vergleich
barkeit zahlenmäßiger Informationen flexibel auf veränderte 
Anforderungen der Leitung und Planung einzustellen.

(2) Durch Rechnungsführung und Statistik sind die für die 
Leitung, Planung, wirtschaftliche Rechnungsführung und 
Kontrolle notwendigen zahlenmäßigen Informationen für die 
Betriebe, Kombinate und Staatsorgane vollständig, wahr
heitsgemäß und termingerecht zur Verfügung zu stellen. 
Durch Rechnungsführung und Statistik ist eine umfassende 
Information der Werktätigen zu gewährleisten.

(3) Die Übereinstimmung von Rechnungsführung und Sta
tistik mit den Festlegungen und Kennziffern der Planung 
ist ständig zu gewährleisten.

(4) Die Leitung, Anwendung und ständige Vervollkomm
nung von Rechnungsführung und Statistik haben konsequent


